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(54) Werkzeuganordnung zum Binden eines Gegenstands, insbesondere eines Kabelbaums

(57) Werkzeuganordnung zum Binden eines Ge-
genstands, insbesondere eines Kabelbaums, mittels ei-
nes Bandes (8), dessen Enden durch ein Schloß (6) ge-
führt sind, für das im Werkzeug eine Schloßhalterung
(2) vorgesehen ist, die mit einem Taster (15) zum Fest-
stellen der Anwesenheit eines Schlosses (6) versehen

ist. Erfindungsgemäß ist derselbe Taster auch zum
Feststellen der Anwesenheit eines Bandendes (12) im
Schloß ausgebildet. Er wirkt zweckmäßigerweise nicht
unmittelbar mit dem Bandende (12), sondern einer zu-
geordneten Rastklinke (9) zusammen. Für das Zusam-
menwirken mit der Rastklinke (9) und dem Schloß (6)
kann er unterschiedliche Stufen (30, 31) aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Zum Binden von Kabelbäumen und anderen
Gegenständen verwendet man Kunststoffbinder, die um
den zu bindenden Gegenstand geschlungen und deren
Enden mittels eines Schlosses gesichert werden. Es ist
bekannt, dies mit weitgehend automatisch arbeitenden
Werkzeugen zu tun, die an ihrer Stirnseite eine Halte-
rung für ein Schloß aufweisen und Einrichtungen zum
Führen des Bandes um den zu bindenden Gegenstand
und zurück in das Schloß umfassen (Prospekt "Automa-
tische Bündel- und Verschlußwerkzeuge Auto Tool / Ty-
ton Tool" der Firma Paul Hellermann GmbH, Pinne-
berg). Da das Werkzeug nur dann in Gang gesetzt wer-
den darf, wenn sich ein Schloß richtig in der Schloßhal-
terung befindet, ist es bekannt, das Werkzeug mit einem
Taster zu versehen, der die Anwesenheit eines Schlos-
ses in der Schloßhalterung feststellt. In anderem Zu-
sammenhang (EP-B-297 337) ist es auch bekannt, im
Werkzeug einen Sensor vorzusehen, der den Eintritt
des freien Bandendes in das Schloß feststellt, damit an-
schließend das Spannen und Abschneiden des Bandes
vollzogen werden kann.
[0002] Wenn man sowohl die Anwesenheit eines
Schlosses als auch den Eintritt des Bandendes feststel-
len will, müßte man bei Weiterbildung dieses Standes
der Technik zwei Taster vorsehen, von denen der eine
die Anwesenheit des Schlosses und der andere die An-
wesenheit des Bandes überprüft. Dies ist aufwendig,
zumal viele unterschiedliche Funktionsteile nahe der
Schloßhalterung untergebracht werden müssen. Der
Raum ist daher knapp und die Teile können sich gegen-
seitig stören.
[0003] Der Erfindung gelingt eine betriebssichere und
einfachere Lösung gemäß Anspruch 1. Demzufolge ist
vorgesehen, daß ein Taster, der zur Feststellung der An-
wesenheit eines Schlosses ausgebildet ist, außerdem
die Anwesenheit des Bandes ertastet. Zu diesem Zweck
hat er außer einer ersten Tastposition, die er einnimmt,
wenn kein Schloß in der Schloßhalterung ist, und einer
zweiten Tastposition, die der Anwesenheit eines
Schlosses zugeordnet ist, eine dritte Tastposition, die
der Anwesenheit eines Bandes entspricht.
[0004] Wenn es sich um einen Schloßtyp handelt, der
mindestens eine Sperrklinke zum Festhalten des zu
prüfenden Bandendes enthält, die durch das anwesen-
de Band aus einer Ruhestellung heraus ausgelenkt
wird, ist es zweckmäßig, den Taster mit der Sperrklinke
zusammenwirken zu lassen.
[0005] Dabei würde es genügen, lediglich die Sperr-
klinke abzutasten, um sowohl die Anwesenheit des
Schlosses als auch die Auslenkung der Sperrklinke bei
Anwesenheit eines Bandes festzustellen. Zweckmäßi-
ger ist es jedoch, wenn der Taster außer einem das
Band bzw. die Sperrklinke abtastenden Teil einen den
Schloßkörper abtastenden Teil aufweist, weil je nach
Schloßausbildung die Position der Sperrklinke in ihrer
Ruhestellung bei abwesendem Band nicht so genau

festgelegt ist wie die des Schloßkörpers. Zu diesem
Zweck kann der Taster mehrstufig ausgebildet sein, wo-
bei eine erste Stufe mit der Sperrklinke und eine zweite
Stufe mit einem Schloßkörperteil zusammenwirkt.
[0006] Zweckmäßigerweise stimmt die Richtung der
Tastbewegung des Tasters etwa mit der Richtung über-
ein, in der das Schloß in die Schloßhalterung einzufüh-
ren ist. Zumindest gilt dies bezüglich der Bewegungs-
richtung, in der sich der Taster von der ersten in die zwei-
te Tastposition bewegt. Ferner sollte die Richtung der
Tasterbewegung zwischen seiner zweiten und seiner
dritten Taststellung etwa der Richtung entsprechen, in
der sich die Sperrklinke beim Einführen des Bandes be-
wegt. Am einfachsten wird die Anordnung dann, wenn
beide Richtungen etwa übereinstimmen, wobei die Be-
wegungsrichtung des Tasters vorteilhafterweise mit sei-
ner Längsrichtung übereinstimmt, weil die Führungsein-
richtung dann besonders einfach ausgebildet sein kann.
Aus Platzgründen verläuft diese Richtung zweckmäßi-
gerweise etwa parallel zur Werkzeugstirn.
[0007] Damit der Taster etwa in Richtung der Sperr-
klinkenbewegung in das Schloß eingreifen kann, ist für
ihn zweckmäßigerweise eine Durchgriffsausnehmung
im Schloß vorgesehen.
[0008] Um dem Schloß in der Schloßhalterung eine
stets gleiche Position zu verleihen, ist zweckmäßiger-
weise eine Fixierklemme oder sind mehrere Fixierklem-
men für das Schloß in der Schloßhalterung vorgesehen.
[0009] Die Erfindung wird im folgenden näher unter
Bezugnahme auf die Zeichnung erläutert, die ein vor-
teilhaftes Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Es zei-
gen:

Fig. 1 bis 3 einen Teilschnitt durch die Schloßhalte-
rung und benachbarte Teile des Werk-
zeugs in verschiedenen Funktonsstadi-
en und

Fig. 4 eine Seitenansicht des Schlosses quer
zu der Darstellung in Fig. 2.

[0010] Die dargestellten Teile gehören zu einem
Werkzeug, wie es in der gleichzeitig eingereichten An-
meldung mit dem anwaltlichen Aktenzeichen
HELT038PEP beschrieben ist. In der Werkzeugstirn 1
des Werkzeugs befindet sich eine Werkzeughalterung
2, die durch starre Gehäuseflächen 3 sowie parallel zur
Zeichenebene gelegene Wände 4 begrenzt ist, wobei
letztere mit einem Klemmenpaar 5 versehen sein kön-
nen, um das Schloß in der Halterung festzuhalten. Das
Schloß 6 wird durch einen Schloßkanal, der bei 13 in
der Schloßhalterung mündet, in Pfeilrichtung 14 zuge-
führt.
[0011] Das Schloß 6 hat eine Bandöffnung 7 für den
Durchgang eines Bandes 8 enthält, in die zwei Sperr-
klinken 9 ragen. Die Banddurchgangsöffnung 7 verläuft
quer zur Werkzeugstirn 1. Das Werkzeug enthält nicht
dargestellte Führungs- und Vorschubeinrichtungen, die
das Band 8 in Richtung des Pfeils 10 zunächst durch
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das Schloß 6 schieben. Durch nicht dargestellte Füh-
rungseinrichtungen wird es im Sinne der angedeuteten
Schleife 11 um einen zu bindenden Gegenstand ge-
schlungen. Sein vorlaufendes Ende 12 tritt sodann in
Pfeilrichtung wieder in Gegenrichtung in das Schloß 6
ein. Dabei wird die dem Bandende 12 benachbarte
Sperrklinke 9 aus der Ruhestellung (Fig. 1) in eine aus-
gelenkte Stellung (Fig. 2) bewegt.
[0012] Seitlich der Schloßhalterung 2 ist parallel zur
Werkzeugstirn 1 ein länglicher Taster 15 zwischen Füh-
rungsflächen 16 längs verschieblich gelagert. Sein vor-
deres Ende tritt unter der Wirkung einer Feder 17 in die
Schloßhalterung 2 ein. Die vorderste Stellung des Ta-
sters 15 wird bestimmt durch einen Anschlag 18.
[0013] Die Feder 17 wirkt auf das hintere Ende des
Tasters 15 über einen bei 19 gehäusefest schwenkbar
gelagerten Hebel 20, dessen Ende 21 in Wirkverbin-
dung steht mit einem Sensorstößel 22, der durch eine
Feder 23 gegen das Hebelende 21 gedrückt wird und
einen Magneten 24 trägt. Neben dem Sensorstößel 22
sind Magnetschalter 25, 26 angeordnet, die je nach
Stellung des Sensorstößels 22 durch den Magneten 24
betätigt werden. Der Magnetschalter 25 spricht an in der
Stellung gemäß Fig. 2, der Magnetschalter 26 in der
Stellung gemäß Fig. 3. Wenn sich der Taster 15 in der
Stellung gemäß Fig.1 befindet, spricht keiner der beiden
Schalter an.
[0014] Das vordere Ende des Tasters 15 ist in zwei
Stufen 30, 31 ausgebildet. Bei abwesendem Schloß 6
befinden sich beide Stufen 30, 31 innerhalb der
Schloßhalterung. Wenn ein Schloß in Richtung 14 aus
dem Schloßkanal in die Schloßhalterung 2 eintritt, wirkt
das Schloß 6 auf die Stufe 31 und drückt den Taster zu-
rück in die Stellung gemäß Fig. 2. Der Sensorstößel 22
gelangt dadurch in die Stellung, in der der Schalter 25
anspricht. Dabei wird der vorderste Teil des Stößels 15
mit der stufe 30 von dem Schloß nicht erfaßt, weil seine
Wand 27 an der betreffenden Stelle einen Ausschnitt 28
hat, durch den die Stufe 30 hindurchtritt. Sie gelangt da-
durch in die unmittelbare Nachbarschaft der Rastklinke
9 oder in Kontakt damit, ohne daß dies ihre Stellung we-
sentlich verändert. Ein Ausschnitt 28 ist zwar nur in der-
jenigen Wand 27 des Schlosses erforderlich, die dem
Stößel 15 zugewandt ist; jedoch befindet sich zweck-
mäßigerweise ein entsprechender Ausschnitt auch in
der gegenüberliegenden Wand des Schlosses, damit
dies in beliebiger Richtung in das Werkzeug eingesetzt
werden kann.
[0015] Wenn nun das Bandende 12 in das Schloß 6
eintritt, wird die Rastklinke 9 zurückgedrückt, wobei sie
über die Stufe 30 auch den Taster 15 zurückdrückt,
nämlich in die in Fig. 3 dargestellte Stellung, in der der
Schalter 26 anspricht.
[0016] Das Bandende 12 soll nach seinem Eintritt in
das Schloß 6 möglichst bündig mit der hinteren
Schloßseite festgehalten werden. Dies kann dadurch
geschehen, daß abhängig vom Ansprechen des Schal-
ters 26 der Vorschub des Bandes stillgesetzt wird.

Zweckmäßiger und genauer ist es, dafür einen beson-
deren Anschlag vorzusehen. Erfindungsgemäß wird als
Anschlag die Klinge 35 verwendet, die zum Abschnei-
den des anderen Bandendes 8 vorgesehen ist. Zu die-
sem Zweck ragt die Klinge 35 in den Weg des Banden-
des 12, ohne die Bewegung des anderen Bandendes 8
zu behindern. Die Verwendung der Klinge 35 als An-
schlag verdient Schutz gegebenenfalls unabhängig von
den Merkmalen der sonstigen Ansprüche.
[0017] Man erkennt in der Zeichnung, daß der erfin-
dungsgemäße Taster neben der Klinge 35 unterge-
bracht werden kann und auch gleichzeitig mit dieser auf
Teile des Schlosses bzw. des Bandes einwirken kann,
ohne daß diese Teile und deren Funktionen einander
stören. Das Hebelende 21 bildet eine Versetzung ge-
genüber der Zeichenebene und dem Hebel 20, so daß
das Hebelende 21 an der Klinge 35 vorbeigreifen kann.

Patentansprüche

1. Werkzeuganordnung zum Binden eines Gegen-
stands, insbesondere eines Kabelbaums, mittels
eines Bandes (8), dessen Enden durch ein Schloß
(6) geführt sind, für das im Werkzeug eine
Schloßhalterung (2) vorgesehen ist, die mit einem
Taster (15) zum Feststellen der Anwesenheit eines
Schlosses (6) versehen ist, der eine erste Tastpo-
sition bei fehlendem Schloß (6) und eine zweite
Tastposition bei anwesendem Schloß (6) einnimmt,
dadurch gekennzeichnet, daß der Taster (15) ei-
ne dritte Tastposition einnimmt, wenn das Schloß
(6) ein Band (12) enthält.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schloß (6) mindestens eine mit
dem Band (12) zusammenwirkende und bei Anwe-
senheit des Bandes (12) aus einer Ruhestellung
ausgelenkte Sperrklinke (9) enthält, die von dem
Taster (15) abgetastet wird.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Taster (15) aus einem das
Band (12) bzw. die Sperrklinke (9) abtastenden Teil
(30) einen das Schloß (6) abtastenden Teil (31) auf-
weist.

4. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Richtung der Tastbewe-
gung des Tasters (15) im wesentlichen mit der Rich-
tung übereinstimmt, in der das Schloß (6) in die
Schloßhalterung (2) einzuführen ist.

5. Anordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Taster (15) mehrstufig aus-
gebildet ist.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
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durch gekennzeichnet, daß das Schloß (6) eine
Durchtrittsausnehmung (28) für den Taster (15) auf-
weist.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schloßhalterung
(2) Fixierklemmen (5) für das Schloß (6) aufweist.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß eine für das Ab-
schneiden eines Bandendes (8) vorgesehene Klin-
ge (35) als Anschlag für das andere Bandende (12)
dient.
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